Beilage





Kassationsrichtlinien für die Personendossiers








Vorbemerkungen





Die Kassationsrichtlinien stammen aus dem Kanton Uri und wurden im Februar 1982 im gegenseitigen Einvernehmen zwischen Staatsarchiv und Fremdenpolizei Uri erstellt. Die Richtlinien wurden anfangs 1984 in Kraft gesetzt.





Zum Bestand der Fremdenpolizei Uri um 1982 ist folgendes festzuhalten:


Er enthält alle aus fremdenpolizeilichen Gründen angelegten Dossiers


Individuelle Hilfsmittel wie alphabetische Kartenregister, Namensverzeichnisse etc. sind nicht vorhanden, sondern es bestehen nur zwei streng geordnete Registraturen: jene für die Angemeldeten und jene der Abgemeldeten








Richtlinien für die Kassation von Personendossiers aus der Registratur der Abgemeldeten1





Alljährlich werden jene Dossiers (inkl. die bei grossem Umfang angelegten separaten Akten-Dossiers) aus diesem Bestand entfernt, bei denen das letzte Abmeldungsdatum 10 Jahre und mehr zurückliegt (1983 jene von 1972 etc.).





Von diesen gemäss lit. a) entfernten Dossiers werden zuhanden einer alphabetischen Endarchiv-Registratur folgende Fälle ausgesondert:


Asylsuchende


Flüchtlinge


Einbürgerungen (inkl. Schweizerin durch Heirat)


mit Schweizerinnen verheiratete Ausländer


Ausweisungen (sofern aussagekräftige Akten vorhanden)


Wegweisungen (sofern aussagekräftige Akten vorhanden)


Einreiseverweigerungen (sofern aussagekräftige Akten vorhanden)


Staatsschutzfälle (sofern erkennbar)


politisch Belastete


erwerbslose Wohnsitznahme (aussagekräftiger Inhalt vorausgesetzt)


Firmengründungen


hervorragende bzw. herausragende Persönlichkeiten, Familien, Verbände und Institu�tionen von Politik, Wirtschaft, Kunst und Wissenschaft


qualifizierte Arbeitskräfte besonderer Art für besondere Werke (Restauratoren, Inge�nieure etc.)


andere besondere Fälle


und


jedes 50. Dossier (sofern vollständig, sonst 49. oder 51.)





Die gemäss lit. b) ausgesonderten Dossiers bilden nun allmählich eine selbständige, ebenfalls kumulativ alphabetisch geordnete dritte Registratur, die periodisch vom Staats�archiv Uri zur dauernden Archivierung übernommen wird.





Die nach der Ausscheidung gemäss lit. b) als Routinefälle zurückgebliebenen Dossiers sind zu vernichten.











1   Der Wortlaut folgt der Beilage zum bisherigen Papier F 3 aus dem Jahre 1984
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